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[...]  Mr. O ’Grady [Chargé des négociations britanniques à Copenhague] had himself reported 
the suggestion made by the Swiss Consul at Copenhagen and had asked for instructions.

I have accordingly informed him that he was certainly at liberty, as far as His Majesty’s Govern
ment were concerned, to enquire whether M. Litvinoff would consider the case of these Swiss citi
zens, but, in view of the fact that the negotiations which are at present in progress where initiated on 
behalf of British subjects, I feel sure that the Swiss Government will agree that the case of the British 
should receive priority and that the two sets of discussions should be entirely dissociated and not 
considered interdependent. (E  2200 London 31 /1 ). Pour la suite de cette affaire, cf. n° 257.

159
EVD KW Zentrale 1 9 1 4 -1 9 1 8 /5 7 -5 8

Le C hef du Département de l ’Econom ie publique , E. Schulthess, 
au Chargé d ’A ffa ires de Suisse à Bruxelles, F. Barbey

Copie
L  Belgische Kohle Bern, 24. November 1919

Bekanntlich dauert das belgisch-schweizerische Kohlenabkommen1 nur bis 
Ende dieses Jahres. Die Kohlenversorgung ist nach wie vor so ausserordentlich 
schwierig und unsicher, dass wir selbstverständlich den allergrössten Wert darauf 
legen müssen, auch nach dem 1. Januar 1920 belgische Kohle beziehen zu kön
nen. Es drängt sich deshalb ganz von selbst die Frage auf, ob und unter welchen 
Bedingungen das Abkommen erneuert, resp. verlängert werden könnte. Bis jetzt 
fehlt uns jede Mitteilung darüber, wie man sich in Brüssel hiezu verhält. Wir bit
ten Sie deshalb, an geeigneter Stelle in dieser Angelegenheit sondieren zu wollen 
und uns möglichst umgehend zu berichten. Dabei erlauben wir uns, schon jetzt 
darauf hinzuweisen, dass eine Weiterführung der an Belgien zu gewährenden 
Kredite angesichts der gespannten schweizerischen Finanzlage ausserordentlich 
schwierig, wenn nicht unmöglich sein dürfte. Wenn irgendwie möglich, sollte 
deshalb ein reiner Kohlenlieferungsvertrag ins Auge gefasst werden. Es scheint 
uns, dass Belgien auch hieran ein starkes Interesse haben sollte, da es doch gewiss 
grossen Wert darauf legen wird, durch Kohlenlieferungen nach der Schweiz 
hochwertige Schweizerdevisen zu bekommen.

Für heute möchten wir uns mit diesen kurzen Andeutungen begnügen und 
gewärtigen also Ihren baldigen Bericht, wie man sich in Brüssel die Neugestal
tung dieser Verhältnisse denkt.2

Bei dieser Gelegenheit möchten wir noch kurz auf einen Vorfall zurückkom
men, der Ihnen durch den Vertreter der Kohlengenossenschaft bereits gemeldet 
wurde. Aus transporttechnischen Gründen hat die Schweiz. Kohlengenossen
schaft in Basel ein erhebliches Quantum belgischer Kohle im Transit durch 
Frankreich nach der Schweiz kommen lassen wollen. Diese Kohlen sind in Givet 
ohne weiteres von den französischen Behörden beschlagnahmt und für den fran-

1. Cf. n° 79.
2. Pour la suite, cf. n° 177.
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zösischen Konsum verwendet worden.3 Diese gewalttätige Massnahme hat in 
schweizerischen Kreisen grosse Entrüstung verursacht, da sie in der Tat einem 
einfachen Raubzuge gleichkommt. Unsere Presse beginnt sich ziemlich lebhaft 
mit dieser Angelegenheit zu befassen und es fallen gegenüber Frankreich harte 
Worte. Wir haben selbstverständlich unsere Gesandtschaft in Paris unverzüglich 
schärfsten Protest erheben lassen und heute bekommen wir von Herrn Dunant 
die Mitteilung, dass diese Verfügung der französischen Regierung nicht gegen 
die Schweiz, sondern gegen Belgien gerichtet gewesen sei, welches seine Ver
pflichtungen betreffend Kohlenlieferungen an Frankreich ganz ungenügend 
erfüllte.

Wir wollten nicht verfehlen, Ihnen hievon Kenntnis zu geben. Für uns bleibt 
diese Beschlagnahme, gleichgültig aus welchen Gründen sie erfolgt ist, ausseror
dentlich bedauerlich. Wir werden mit aller Energie daran festhalten, dass uns 
Frankreich diese Kohlen in Natura ersetzt, wozu man sich in Paris wahrschein
lich auch entschliessen wird.

3. Non reproduit, cf. E 2200 Paris 1 /1551 .
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Le Chef du Département politique, F. Calonder, 
au Ministre de Suisse à Berlin, A. von Planta

L 111. T /M  Streng vertraulich Bern, 2 5 .November 1919

Bezugnehmend auf Ihren streng vertraulichen Bericht vom 6. Oktober1 beeh
ren wir uns, Ihnen eine streng geheime Mitteilung des Militärdepartementes zu 
Ihrer persönlichen Orientierung zu übermitteln. Nach wie vor liegt es im Inter
esse unseres Landes, jede Publikation zu verhindern.

A N N E X E

Le Chef du Département militaire, C. Decoppet, 
au Chef du Département politique, F. Calonder

Copie

R Streng geheim Bern, 24. November 1919

In Ausführung des Bundesratsbeschlusses vom 17. dies2 beehren wir uns, Ihnen betreffend Ver-

1. Cf. n° 101.
2. N onreproduit, cf. E 1005, 2 /1 ; cet arrêté chargeait le Département m ilitaire de rédiger un rap
port sur la question, en partant des explications de l ’ancien Chef d ’E tat-m ajor de l ’A rm ée Suisse, 
Th. von Sprecher, et d ’une communication du Chef du Département politique de cette époque, 
A . Hoffmann. Voir aussi n° 108.
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